
Ausschuss für Schule, Aus- und Weiterbildung 
des Kreistages 
des Landkreises Limburg-Weilburg 
- Der Vorsitzende - 
 
 
 
 28. September 2022 
 
 
 
Gemäß § 33 der Hessischen Landkreisordnung in Verbindung mit § 62 der Hessischen 
Gemeindeordnung habe ich die Mitglieder des Ausschusses für Schule, Aus- und 
Weiterbildung zur nachstehenden öffentlichen Sitzung am Montag, den 17. Oktober 2022 
um 17:00 Uhr, in das Bürgerhaus Lilie in Löhnberg, Waldhäuser Str. 38, 35792 Löhnberg, 
geladen. Den Termin und die Tagesordnung habe ich im Benehmen mit dem 
Kreisausschuss und dem Kreistagsvorsitzenden festgesetzt. 
 
 
Tagesordnung: 

1. Geschäftliches 
2. Festlegung von Standards und Rahmenbedingungen zur Umsetzung des 

Rechtsanspruchs auf Förderung von Kindern im Grundschulalter ab dem Schuljahr 
2026/2027 

3. Prüfung der Trinkwasser-Versorgung an Schulen 
 
 
 
 
Freundliche Grüße 
 
gez. Manuel Böcher, Vorsitzender 
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Niederschrift 
 
über die in der 5. Sitzung des Ausschusses für Schule, Aus- und Weiterbildung des Landkreises 
Limburg-Weilburg am 17. Oktober 2022 im Bürgerhaus Lilie in Löhnberg gefassten Beschlüsse 
 
 
Beginn der Sitzung: 17:05 Uhr 
Ende der Sitzung: 18:10 Uhr 
 
Anwesend: 
a) Mitglieder des Ausschusses für Schule, Aus- und Weiterbildung 
Böcher, Manuel (CDU) Ausschussvorsitzender 
Uhl, Michael (SPD) stellv. Ausschussvorsitzender 
Blum, Hannah (Bündnis 90 / Die Grünen) Ausschussmitglied 
Föh-Harshman, Anke (Bündnis 90 / Die Grünen) i. V. für Deuster, Heinz-Jürgen 
Kreis, Renate (SPD) Ausschussmitglied 
Maurer, Egon (AfD) Ausschussmitglied 
Muth, Andreas (SPD) Ausschussmitglied 
Schardt-Sauer, Marion (FDP) i. V. für Bruchmeier, Hans-Werner 
Schneider, Elisabeth (CDU) Ausschussmitglied 
ten Elsen, Mary (CDU) Ausschussmitglied 
 
b) vom Kreistag: 
Scheu-Menzer, Silvia Kreistagsabgeordnete 
Steioff, Bernd Kreistagsabgeordneter 
 
c) vom Kreisausschuss: 
Köberle, Michael Landrat 
Sauer, Jörg Erster Kreisbeigeordneter 
 
d) von der Verwaltung: 
Hannappel, Uwe (Amt für Jugend, Schule und Familie, Schriftführer) 
Hebgen, Joachim (Leiter des Amtes für Jugend, Schule und Familie) 
Kieserg, Jan (Referat Büro Landrat, Sachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) 
Streb, Wolfgang (Amt für Jugend, Schule und Familie) 
Lohr, Michael (Leiter Amt für Finanzen und Organisation) 
Hörter, Johannes (Amt für Jugend, Schule und Familie) 
Hörter, Klaus (Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft) 
 
e) Gäste 
Fink, Dr. Matthias (Staatliches Schulamt Weilburg) 
 
 

Tagesordnung 

1. Geschäftliches 
2. Festlegung von Standards und Rahmenbedingungen zur Umsetzung 

des Rechtsanspruchs auf Förderung von Kindern im Grundschulalter 
ab dem Schuljahr 2026/2027 

(VL-367/2022) 

3. Prüfung der Trinkwasser-Versorgung an Schulen (AT-16/2022) 
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1. Geschäftliches 
 
Der Vorsitzende, Herr Böcher, eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Insbesondere 
begrüßt er Herrn Landrat Köberle, Herrn 1. KB Sauer, Dr. Fink vom Staatlichen Schulamt sowie 
die Vertreter der Verwaltung. 
Er stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest. Einwände gegen die 
Tagesordnung werden nicht erhoben. 
 

 
---------- 

 
2. Festlegung von Standards und Rahmenbedingungen zur 

Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Förderung von Kindern im 
Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027 

VL-367/2022 

 
Der Vorsitzende eröffnet den TOP mit einer kurzen Einführung in die Thematik und informiert 
über die Vorlage des Kreisausschusses sowie den Änderungsantrag der Gruppierung DIE 
LINKE. 
Ziel der heutigen Sitzung ist laut Herrn Böcher, den Ausschuss zum Sachverhalt zu informieren. 
Es sei davon auszugehen, dass die Thematik in einem langen und umfangreichen Prozess zu 
bearbeiten sei. Der KA solle gebeten werden, in Tabellenform eine Bestandsaufnahme und eine 
Zielplanung aller entsprechenden Schulen zu erstellen.  
 
Anschließend übergibt er das Wort an Herrn Landrat Köberle. Der Landrat informiert zu den 
Hintergründen der Vorlage des KA. Insbesondere verweist er auf verschiedene Parameter, die 
zu beachten seien, wie z.B. die Mittagessenversorgung, die Betreuungssituation etc. 
Er verweist aber darauf, dass es einen gestaffelten Rechtsanspruch gebe (2026-2029) 
gegenüber dem Landkreis. Es bestehe daher zeitlicher Druck, da die Maßnahmen lange 
Vorlaufzeiten benötigen.  
 
Das Gesamtvolumen wird aktuell auf ca. 35 – 40 Mio. EUR geschätzt, wobei der Landrat betont, 
dass dies eine konservative Schätzung bei prognostischer Inanspruchnahme des 
Betreuungsanspruchs von 75% sei. 
Der Landrat weist darüber hinaus darauf hin, dass die Betreuung in Grundschulen ein Prozess 
ist, der über das Jahr 2029 hinausreichen wird. 
 
Am Ende der Aussprache stellt der Vorsitzende fest, dass das Thema in den Geschäftsgang 
des Ausschusses aufgenommen wird. Zudem bittet er den KA um tabellarische Erstellung der 
Bestandserhebung und Zielplanung. 
 

 
---------- 

 
3. Prüfung der Trinkwasser-Versorgung an Schulen AT-16/2022 
 
Der Vorsitzende übergibt das Wort an Frau Föh-Harshman für die antragsstellende Fraktion 
B90 / DIE GRÜNEN. Sie stellt die Hintergründe des Antrags dar. 
 
Anschließend erhält der Landrat das Wort. Er bezieht eingehend und umfassend Stellung zum 
Antrag. Die Stellungnahme wird dem Protokoll als Anlage beigefügt. 
 
Es folgt eine Diskussion und Aussprache. Es wird vorgeschlagen, an jeder Schule eine Armatur 
vorzusehen, um Trinkwasser zu entnehmen (wenn nicht schon bereits vorhanden). 
Am Ende stellt der Vorsitzende fest, dass der Prüfauftrag an den KA somit erledigt ist. 
 

 
---------- 
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Nachdem keine Wortmeldungen mehr erfolgen, bedankt sich Herr Böcher für die Beratung und 
schließt die Sitzung um 18:10 Uhr. 
 
 
Ausschussvorsitzender: 
 
 

 Schriftführer: 
 
 

gez. Manuel Böcher 
 

 gez. Uwe Hannappel 
 

 
 
 

gesehen: 
 

gez. Michael Köberle, Landrat 
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Beschlussvorlage (KT) 

VL-367/2022 

Amt für Jugend, Schule und Familie 

Datum 17.08.2022 

Landkreis 
Limburg-Weilburg 

 

 
Sachbearbeiter*in Johannes Hörter 

 
Beratungsfolge TOP Termin Beratungsaktion 
Kreisausschuss  11. August 2022 beschließend 

Kreistag 5. 16. September 
2022 beschließend 

Ausschuss für Schule, Aus- und Weiterbildung 2. 17. Oktober 2022 vorberatend 
Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss 4. 31. Oktober 2022 vorberatend 
Kreistag 11. 4. November 2022 beschließend 
Ausschuss für Schule, Aus- und Weiterbildung 2. 26. April 2023 vorberatend 
Ausschuss für Schule, Aus- und Weiterbildung   vorberatend 
Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss   vorberatend 
Kreistag   beschließend 

 
Betreff: 
Festlegung von Standards und Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf 
Förderung von Kindern im Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag legt hinsichtlich der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Förderung von Kindern 
im Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027 die nachfolgenden Standards und 
Rahmenbedingungen fest: 

• Als Standard-Raumprogramm werden die Räumlichkeiten gemäß Betreuungsprofil 2 festgelegt. 
• Räumlichkeiten sollen möglichst multifunktional genutzt werden. 
• Ein Schulverbund wird nur an einem Standort als Betreuungsstandort ausgestattet. Dies 

beinhaltet auch die Möglichkeit der Mittagessenversorgung. Aus den verbundenen 
Schulstandorten soll ein Bustransfer zum Betreuungsstandort eingerichtet werden. 

• Bei benachbarten Schulen soll die Möglichkeit von Synergieeffekten, insbesondere die 
Mitnutzung der vorhandenen Infrastruktur, geprüft werden. 

• Sofern die Möglichkeit besteht, werden fremde Räumlichkeiten (z b. gemeindeeigenes DGH) 
mit in Anspruch genommen. 

• Für die Planung wird ein durchschnittlicher Flächenbedarf von 2,5 m² bis 3,5 m² pro Kind in dem 
jeweiligen Raum angenommen. Im Bereich der Mensaplanung liegt der Flächenbedarf bei 1,25 
m² pro Kind (Quelle: Empfehlung DGUV 202-090 Klasse(n)-Räume für Schulen; Verband Bildung und 
Erziehung (Hg.): Leitlinien für leistungsfähige Schulbauten in Deutschland). 

• Der Planung liegt eine Betreuungsquote von 75 % aller Grundschülerinnen und Grundschüler 
zugrunde. 

 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
Perspektivisch Investitionsvolumen von ca. 35 – 40 Mio. Euro, bei derzeit absehbaren Zuschüssen in 
Höhe von ca. 8 Mio. Euro 
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Begründung: 
Ab dem Schuljahr 2026/2027 hat jede Schülerin und jeder Schüler der ersten Jahrgangsstufe einer 
Grundschule einen Anspruch auf eine ganztägige Förderung. Dieser Anspruch erweitert sich in den 
Folgejahren um je eine Klassenstufe. Demnach hat ab August 2029 jedes Grundschulkind einen 
Rechtsanspruch auf einen Platz in der ganztägigen Betreuung in einem zeitlichen Betreuungsumfang 
von acht Stunden an fünf Werktagen. Der Rechtsanspruch soll, bis auf maximal vier Wochen, auch in 
den Ferien gelten. Die Regelungen wurden im SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch) 
verankert. Der Rechtsanspruch des Kindes auf Förderung in Tageseinrichtungen gilt im zeitlichen 
Umfang des Unterrichts sowie der Angebote der Ganztagsgrundschulen, einschließlich der offenen 
Ganztagsgrundschulen als erfüllt. Das Land Hessen möchte beim Ausbau der Betreuung von 
Grundschulkindern ausschließlich auf den schulischen Bereich setzen. 
 
Aus dieser gesetzlichen Grundlage heraus hat eine Arbeitsgruppe aus Mitarbeitern der Ämter 
Jugend, Schule und Familie, Finanzen und Organisation sowie aus dem Eigenbetrieb 
Gebäudewirtschaft folgende grundlegenden Standards und Rahmenbedingungen entwickelt. 
 
1. Finanzielle Förderung der Träger durch den Landkreis als Schulträger  
Mit zunehmenden Betreuungsquoten werden einzelne Träger wie Fördervereine oder freie Träger an 
ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Um die Arbeit der Schulen und insbesondere der ehrenamtlich 
Tätigen weiter zu unterstützen wird der Landkreis ergänzende finanzielle Mittel zur Durchführung der 
ganztägigen Angebote bereitstellen. Dies trifft auch auf eine mögliche Ferienbetreuung zu. Bei einem 
kompletten Ausfall eines Trägers soll die Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung (GAB) nach 
Möglichkeit eintreten. 
 
Zurzeit finanzieren sich die ganztägigen Betreuungsangebote fast ausschließlich über 
Landeszuwendungen und Elternentgelte, welche der Landkreis den Trägern der Angebote 
weiterleitet. Lediglich im Pakt für den Nachmittag beteiligt sich der Landkreis aus eigenen Mitteln an 
der Finanzierung. Durch den Einstieg in den Pakt für den Nachmittag scheiden die Schulen 
automatisch aus dem Landesprogramm der betreuenden Grundschule aus. Der Wegfall der 
Förderung im Rahmen der betreuenden Grundschule in Höhe von i. d. R. 5.000 Euro pro Schule und 
Schuljahr wird durch Eigenmittel des Kreises kompensiert, damit Schulen sich mit dem Einstieg in 
den Pakt für den Nachmittag finanziell nicht schlechter stellen (Beschluss des Kreisausschusses v. 
28. September 2017).  
 
Vermehrt zeigen Träger der ganztägigen Angebote jedoch an, dass die Betreuungsangebote ohne 
eine stärkere finanzielle Beteiligung des Landkreises nicht mehr finanzierbar seien. Um die Arbeit der 
Schulen und insbesondere der ehrenamtlich tätigen Fördervereine weiter zu unterstützen wird der 
Landkreis ergänzende finanzielle Mittel zur Durchführung der ganztägigen Angebote wohl in noch 
nicht quantifizierbarer Höhe bereitstellen müssen. Näheres bleibt der weiteren Entwicklung und den 
Beratungen in den Gremien des Landkreises vorbehalten (insbesondere den jeweiligen 
Haushaltsberatungen). 
 
2. Mittagsversorgung / Betreuung 
 
An den Schulen des Landkreises Limburg-Weilburg ist die Sicherstellung der Mittagessenversorgung 
in zwei Säulen aufgebaut. Säule 1 resultiert aus der ehrenamtlichen Tätigkeit heraus. Die 
Sicherstellung der Mittagessenversorgung erfolgt durch unterschiedliche Institutionen wie z. B. 
Fördervereine, freie Träger (z. B. Deutscher Kinderschutzbund) u. a. Seitens des Landkreises erfolgt 
eine jährliche Zahlung von Trägerzuschüssen. Ist eine Institution der Säule 1 nicht mehr in der Lage 
die Mittagessenversorgung sicherzustellen, tritt der Landkreis hierfür ein. Für diese Fälle hat der 
Kreisausschuss bereits einen Grundsatzbeschluss gefasst, welcher die Gesellschaft für Ausbildung 
und Beschäftigung (GAB) mit der Sicherstellung der Mittagessenversorgung an der jeweiligen Schule 
beauftragt hat. An dieser Vorgehensweise wird festgehalten. 
 
Prognose:  
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Es ist festzustellen, dass sich die derzeitigen Träger zunehmend aus der Sicherstellung der 
Mittagessenversorgung zurückziehen. Dies hat zur Folge, dass die Versorgung zunehmend von der 
GAB sichergestellt werden muss. Unter der Annahme, dass die komplette Sicherstellung der 
Mittagessenversorgung zukünftig durch die GAB erfolgt, würden nach derzeitigem Stand der 
Versorgung insgesamt Kosten von 1,16 Mio. Euro entstehen. An den Schulen müssen 
dementsprechend Ausgabeküchen vorgehalten werden, in denen das angelieferte Essen 
ausgegeben werden kann. Eine Einrichtung von Frisch- bzw. Zubereitungsküchen ist grundsätzlich 
nicht vorgesehen. 
 
Eine Betreuung von Grundschulkindern findet derzeit bereits an fast allen Grundschulstandorten in 
unterschiedlicher Ausprägung statt. In den meisten Fällen wird diese von den jeweiligen 
Fördervereinen, freien Trägern und in Einzelfällen auch von Städten bzw. Gemeinden getragen. Der 
Landkreis möchte insbesondere die Unterstützung der ehrenamtlich tätigen Fördervereine ausbauen 
und deren äußerst anerkennenswertes Engagement weiter fördern. Dazu werden Vorschläge noch 
gesondert unterbreitet. Sofern Fördervereine die Betreuung perspektivisch nicht mehr leisten können, 
soll diese Aufgabe künftig ebenfalls vorrangig von der GAB getragen werden. Dadurch können z. T. 
Synergieeffekte erzielt werden, weil die GAB häufig bereits in die Essensversorgung eingebunden ist 
(sh. oben). 
 
3. Bauliche Umsetzung 
Für den Ausbau und die Umsetzung der Ganztagsbetreuung in den Schulen müssen die räumlichen 
Gegebenheiten zur Verfügung stehen. Um dem gesetzlichen Anspruch gerecht zu werden, muss der 
jeweilige Betreuungsstandort über ein entsprechendes Raumprogramm verfügen. 
 
Grundsätzlich werden für notwendige Baumaßnahmen folgende Standards und 
Rahmenbedingungen festgelegt: 
 

• Als Standard-Raumprogramm werden die Räumlichkeiten gem. Betreuungsprofil 2 der „Richtlinie 
für ganztägig arbeitende Schulen in Hessen“ festgelegt (an allen fünf Schultagen pro Woche 
Bildungs- und Betreuungsangebote von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr). Dies beinhaltet folgende 
vorzuhaltende Räumlichkeiten: 
 

➢ Raum für (Haus-) Aufgabenhilfe und -betreuung  
➢ Raum für Förderangebote 
➢ Sporthallennutzung 
➢ Raum für Pausen- und Mittagessensbereich 
➢ Ausgabeküche, Mensa 
➢ Bibliothek / Mediathek  
➢ Ruhe- und Arbeitsräume. 
➢ Bewegungsräume 
➢ Projekträume, 
➢ Ganztagsbüro 
➢ Möglichkeiten für Lehrerarbeitsplätze. 

 

• Räumlichkeiten sollen möglichst multifunktional ausgenutzt werden. 
 

• Ein Schulverbund wird grundsätzlich nur an einem Standort als Betreuungsstandort ausgestattet. 
Dies beinhaltet auch die Möglichkeit der Mittagessenversorgung. Aus den verbundenen Schulen 
soll dann ein Bustransfer zum Betreuungsstandort hin eingerichtet werden. 
 

• Bei benachbarten Schulen soll die Möglichkeit von Synergieeffekten, sprich Mitnutzung der 
vorhandenen Infrastruktur, geprüft werden. 
 

• Sofern die Möglichkeit besteht, werden fremde Räumlichkeiten (z b. gemeindeeigenes DGH) mit 
in Anspruch genommen. (Verträge erforderlich) 
 

• Die Planung geht von einem durchschnittlichen Flächenbedarf von 2,5 m² bis 3,5 m² pro Kind in 
dem jeweiligen Raum aus. Im Bereich der Mensaplanung liegt der Flächenbedarf bei 1,25 m² pro 
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Kind. Quelle: Empfehlung DGUV 202-090 Klasse(n)-Räume für Schulen; Verband Bildung und Erziehung (Hg.): 
Leitlinien für leistungsfähige Schulbauten in Deutschland 
 

• Die Planung geht von einer prognostizierten Betreuungsquote von 75 % aller Schülerinnen und 
Schüler aus 

 
Grundlage ist hier zunächst eine Einschätzung des Bundesfamilienministeriums, welches festgestellt 
hat, dass die Betreuungsquote in manchen Bundesländern bei über 80% liegt, in vielen Regionen 
aber deutlich darunter. Das Hessische Kultusministerium orientiert sich bei seinen 
Ausbauberechnungen an einem durchschnittlichen 80%tigen Betreuungsbedarf, sieht jedoch ein 
erhebliches „Stadt – Land – Gefälle“ (Ballungsräume 90-100%; ländliche Regionen deutlich darunter). 
Die DJI-Studie von 2021 auf der Datengrundlage von 2019 geht für Hessen im Schnitt aufgrund von 
Stichprobenerhebungen bei Eltern von einem 68%igen Betreuungsbedarf am Nachmittag aus. Die 
hier angenommene Betreuungsquote von 75% setzt auf den unterschiedlichen Annahmen auf. 
 
Bei einem angenommenen Mittelwert der Schülerzahlen 2021-2028 gehen wir von einem 
Betreuungsplatzbedarf von 4.775 Plätzen aus. Aktuell verfügen wir über rund 2.765 Plätze. Somit 
haben wir Stand heute einen Fehlbedarf von rund 2.010 Plätzen (42 %). Jeder Betreuungsstandort 
muss bezüglich des vorgenannten Raumkonzeptes hin überprüft werden. Danach ergibt sich evtl. eine 
fehlende Fläche, die in der Regel durch geeignete Baumaßnahmen geschaffen werden muss. Der 
jeweilige Betreuungsstandort ist abhängig von der baulichen Situation vor Ort. Nicht jede Liegenschaft 
ist für einen Anbau geeignet oder bietet ausreichend Platz. Daher kann es nach der weiteren Prüfung 
zu baulich bedingten Ausnahmen der vorgenannten Grundsätze kommen. 
 
Zwischenfazit: 
Die aktuelle Raumsituation an vielen Schulstandorten wird nicht ausreichend sein um einem 
gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung gerecht zu werden. An- und Umbauten bzw. 
Erweiterungsbauten werden zwangsläufig notwendig werden. 
 
Eine genauere Investitionskostenübersicht kann erst nach Prüfung und Auswertung der einzelnen 
Schulstandorte sowie nach Festlegung der hier vorgeschlagenen Grundsätze erstellt werden.  
Nach vorsichtiger Einschätzung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft -Abteilung Technik- sind nach 
obigem Standard Investitionskosten in Höhe von rund 35-40 Mio. € denkbar. 
Über das Förderprogramm Bund/Land rechnen wir mit Fördermitteln in Höhe von rund 6-8 Mio. €. 
Aktuell gibt es dazu noch keine gültigen Förderrichtlinien. 
 
Steuerbar sind die Investitionskosten gegebenenfalls über folgende Punkte 

• Anpassung der angenommenen Betreuungsquote  
• Anpassung des oben genannten Flächenbedarfes  

 
Nach der Beschlussfassung sollen alle Schulstandorte auf die festgelegten Grundsätze hin überprüft 
und anhand der Flächenfehlbedarfe eine Kostenschätzung der entsprechenden Standorte aufgestellt 
werden. Eine Vorlage an die Gremien wird noch für das Jahr 2022 angestrebt, ist jedoch abhängig von 
den Richtlinien des Landes Hessen, die bis dato noch nicht vorliegen. 
 
 
Der Kreisausschuss des 
Landkreises Limburg-Weilburg 
 
gez. Michael Köberle, Landrat 



  
Bernd Steioff  

Sprecher der Partei DIE LINKE im Kreistag  
Im Bangert 22 

65606 Villmar-Weyer 
Tel.: 0177-418-05-82 

An  
Vorsitzender des Kreistages Herrn Joachim Veyhelmann 
Schiede 43 
65549 Limburg 

Villmar-Weyer, den 13.09.2022 
 
 
Änderungsantrag zum TOP 5 der Tagesordnung „Festlegung von Standards und 
Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Rechtsanspruch auf Förderung von 
Kindern im Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/27“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender Joachim Veyhelmannn, 
 
ich bitte Sie folgenden Änderungsantrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des 
Kreistages am 16. September 2022, zu setzen, beraten und ggf. beschließen zu lassen; 
 
Beschluss: 
Der Kreistag möge beschließen, die Vorlage des Kreisausschuss zum TOP 5 soll geändert 
werden,  
beim 1. Spiegelstrich oder unserem Änderungsantrag Buchstabe 

a.) um den Bereich bestmögliche qualitative Ausstattung aller ganztägig arbeitenden 
Schulen auch in Anlehnung an die Standards die für die Profilstufe 3 zu gewährleisten 
wird gefordert, dass auch Schulen, die sich für diese Profilstufe bewerben bzw. 
entschieden haben, eine entsprechende Ausstattung erhalten.  

 
beim 3. Spiegelstrich oder unserem Änderungsantrag Buchstabe 

b.) Weiterhin soll die Vorlage dahin gehend geändert werden, dass es auf gar keinen 
Fall so sein darf, dass bei verbundenen Schulen nur an einem Standort 
konzeptionelle Ganztagsschule nach Profilstufe 2 stattfinden soll.  

beim 4. Spiegelstrich bzw. unserem Änderungsantrag Buchstabe 
c.) hier sollen die beabsichtigten Synergieeffekte in der Nutzung von Infrastruktur 

eindeutig benannt werden (z.B. Sportplätze, Turnhallen, Dorfgemeinschaftshäuser 
u.s.w,) aber auf keinen Fall eine Doppelnutzung von schulischen Räumen, wenn die 
Stundenplangestaltung und damit das Pädagogische Konzept in Frage gestellt 
würde. 

beim 5. Spiegelstrich bzw. unserem Änderungsantrag Buchstabe 
d.) hier sollte auch die Empfehlung des Ganztagsschulverbandes und die Richtline des 

HKM zur Einrichtung von Ganztagsschulen herangezogen werden und vor den 
Beratungen mitversandt werden. 
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Der Anspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz muss wohnortnah an allen 
Schulstandorten des Landkreises Limburg-Weilburg, die eine der drei Profilstufen beantragt 
haben, umgesetzt werden, da der Bedarf an Ganztagsplätzen bundesweit (Stadt und Land) 
dementsprechend auch bei uns steigen wird. (vgl. Bertelmann-Studie) und es eine 
Einschränkung der Fördermöglichkeiten für alle Kinder, insbesondere für 
leistungsschwächere Kinder aus bildungsfernen Familien bedeuten würde. Aber auch diese 
Kinder sollen nicht nur eine besonders gute Förderung erhalten, um deren Defizite 
auszugleichen. Die Kinder und späteren Jugendlichen werden nach Einschätzung aller 
wirtschaftsnahen Studien (INSM und Bertelmann und OECD) dringend für den Arbeitsmarkt 
in den nächsten 25-30 Jahren bis 2050 gebraucht. 
 
Grundlage unseres Änderungsantrags sind die neusten Studien und Veröffentlichungen 
der Wissenschaft: 
 
„Allein zwischen den Jahren 2015 und 2020 hat der Anteil der Grundschulen mit 
Ganztagsbetrieb an allen Schulen von 55,6 % nach dem Ergebnis des 
Bildungsmonitors der Initiative der Neuen Sozialen Marktwirtschaft (INSM) der 
Deutschen Wirtschaft auf 71,2 % zugenommen. 
 
Im selben Zeitraum ist der Anteil der Grundschüler, die ganztags die Schule 
besuchen, von 34,5% auf 46,5 Prozent gestiegen an allgemeinbildenden Schulen 
konnte ein Anstieg von 39,3% auf 47,2 Prozent erreicht werden (KMK, 2021,2022) (vgl. 
auch Bildungsmonitor 2022 vom 17.08.22 S.33 unten) und mit einem weiteren 
steigenden Bedarf muss gerechnet wird, wie die Bertelsmann-Stiftung feststellt. 
„Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene trägt ein gut ausgebautes Angebot an 
Ganztagsbetreuungsplätzen zur Stärkung des Wachstumspotenzials bei. (OECD-
Studie 2014a) 
 
 
Begründung: 
Bei dieser Ausgangslage stellen wir den Änderungsantrag zum TOP 5 aus Verantwortung 
für die zu fördernden Kindern, besonders in der Grundschule und in der Gewissheit, dass 
renommierte Wissenschaftler und Studien belegen, dass die Qualität und Standards für 
die Förderung von extremer Wichtigkeit sind. 
Daher ist bereits die beabsichtigte Festlegung auf ein Standard-Raumprogramm gemäß 
Betreuungsprofil 2 eine erhebliche Qualitätseinschränkung! 
 
Die INSM-Studie (auch Bildungsmonitor 2022 betitelt) kommt für Hessen zur 
Handlungsempfehlung, dass neben dem … „Deutlichen Verbesserungspotential in 
Hessen vor allem in den Handlungsfeldern Internationalisierung, Schulqualität und 
Forscherorientierung,“ auch weiterhin… „ist dazu eine hochwertige 
Förderinfrastruktur an Schulen zur nachhaltigen Verbesserung der 
Bildungschancen weiter aufzubauen (Ganztagsschulen, multiprofessionelle Teams) 
vgl. Pressemitteilung vom 17. August 2022. und die Gesamtstudie (Bildungsmonitor 
2021-22 der INSM vorgestellt in der Pressekonferenz am 17.08.2022.) 
 
Weitere Begründung mündlich: 
 
 
________________ 
Bernd T. Steioff,  
Sprecher der Partei Die LINKE im Kreistag Limburg-Weilburg 
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Antrag 

AT-16/2022 

 

Landkreis 
Limburg-Weilburg 

 

 

B90 / DIE GRÜNEN 

 
Beratungsfolge TOP Termin Beratungsaktion 

Kreistag 11. 16. September 
2022 beschließend 

Ausschuss für Schule, Aus- und Weiterbildung 3. 17. Oktober 2022 vorberatend 
Kreistag 10. 4. November 2022 beschließend 

 
Betreff: 
Prüfung der Trinkwasser-Versorgung an Schulen 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreisausschuss wird gebeten zu prüfen, welches Kosten-Nutzenverhältnis Trinkwasser-
Spender hätten, deren Nutzung den Schüler*innen und dem Schulpersonal kostenfrei zur 
Verfügung gestellt werden könnte, bzw. an welchen Schulen eine solches Angebot sinnvoll 
wäre. Bei der Prüfung sollen mindestens folgende Aspekte berücksichtigt werden: 
 
1. die Qualität der vorhandenen Trinkwasser-Versorgung über Leitungswasser, 
2. die bisherige Möglichkeit, sich Trinkwasser aus den Wasserhähnen in mitgebrachte 

Behälter zu füllen (insbesondere die Tiefe der Waschbecken-Vorrichtung), 
3. die Kosten, die durch die Anschaffung und regelmäßige Wartung von Trinkwasser-

Spendern pro Spender anfallen, auch unter Berücksichtigung der Variante Miete. 
 

 
Begründung: 
An wenigen öffentlichen Einrichtungen ist die Versorgung mit kostenlosem Trinkwasser so wichtig, wie 
an Schulen. Einige Schulen im Kreis Limburg-Weilburg haben bereits Trinkwasserspender, viele 
Schulen hingegen nicht. Im benachbarten Rheingau-Taunus-Kreis werden solche Spender sukzessive 
an allen Schulen aufgestellt. 
 
Unzählige Pilot-Projekte bestätigen den Erfolg von solchen Spendern. An Schulen, die einen 
Trinkwasserspender angeschafft haben, trinken die Kinder deutlich mehr Wasser. Der Anteil an 
zuckerhaltigen Getränken auf dem Ernährungsplan der Kinder geht zurück. Das Aufstellen von 
Wasserspendern in Schulen, aber auch Kitas kann dazu beitragen, dass ein Bewusstsein für gesunde 
Ernährung gefördert wird. Dies hilft auch Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen vorzubeugen, 
denn ihre Flüssigkeitszufuhr wird oft in zu großen Anteilen über ungesunde zucker- und säurehaltige 
Softdrinks gedeckt. 
 
Die Trinkwasser-Versorgung an Schulen ist besonders in Anbetracht der zukünftig häufiger werdenden 
Hitzesommer elementar wichtig. Mangelnde Flüssigkeitszufuhr führt unter anderem zu abnehmender 
Konzentration, Kopfschmerzen und Kreislauf-Problemen. Dehydrierung stellt ein erhebliches 
gesundheitliches Risiko dar. Ausgegangen von einer empfohlenen Getränkezufuhr von 1530 ml für 
Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren und bei einem exemplarisch veranschlagten täglichen 
Aufenthalt von 7 Stunden in der Schule, resultiert ein Trinkwasser-Bedarf von circa 765 ml pro 
Schüler*in je Schultag. Während des Schultages findet ein erheblicher Teil der täglichen 
Trinkwasserzufuhr statt. Darüber hinaus deuten wissenschaftliche Befunde darauf hin, dass durch die 
Installation von Wasserspendern der durchschnittliche Trinkwasser-Konsum gesteigert werden kann.  
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Diesen Bedarf sollte die schulische Trinkwasser-Versorgung decken. Vorrangig sollte dies über das 
Abfüllen von Leitungswasser geschehen. Kann jedoch die Versorgung mit einwandfreiem 
Leitungswasser nicht gewährleistet werden oder sind die vorhandenen Waschbecken aufgrund ihrer 
Beschaffenheit nicht zum Abfüllen geeignet, sollten Alternativen wie Trinkwasser-Spender zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
Da nicht alle Schulen über Mensen verfügen, der Kauf von verpacktem Trink- oder Mineralwasser zu 
einem hohen Müllaufkommen führt, und dieser individuell hohe finanzielle Auswirkungen haben kann, 
scheinen in diesem Fall Trinkwasser-Spender eine adäquate Alternative zu sein. Selbstverständlich 
müsste bei einer Anschaffung die Schulkonferenz in die Entscheidungsfindung miteinbezogen werden. 
 
 
Der Vorsitzende des Kreistages des 
Landkreises Limburg-Weilburg 
 
gez. Joachim Veyhelmann 
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Stellungnahme zu TOP 3 

Der Kreisausschuss wird gebeten zu prüfen, welches Kosten-Nutzenverhältnis 

Trinkwasser-Spender hätten, deren Nutzung den Schüler*innen und dem 

Schulpersonal kostenfrei zur Verfügung gestellt werden könnte, bzw. an welchen 

Schulen eine solches Angebot sinnvoll wäre. Bei der Prüfung sollen mindestens 

folgende Aspekte berücksichtigt werden: 

1. die Qualität der vorhandenen Trinkwasser-Versorgung über Leitungswasser, 
2. die bisherige Möglichkeit, sich Trinkwasser aus den Wasserhähnen in 

mitgebrachte Behälter zu füllen (insbesondere die Tiefe der Waschbecken-
Vorrichtung), 

3. die Kosten, die durch die Anschaffung und regelmäßige Wartung von 
Trinkwasser-Spendern pro Spender anfallen, auch unter Berücksichtigung der 
Variante Miete. 

 

 

Stellungnahme EGW: 

Zu Punkt 1: 

Gemäß Trinkwasserverordnung steht der Landkreis Limburg- Weilburg in der Pflicht, 

an sämtlichen öffentlich zugänglichen Liegenschaften „appetitanregendes, 

geschmacksneutrales und hygienisch einwandfreies Trinkwasser“ an jeder 

Entnahmestelle bereitzustellen. Daher wird die Wasserqualität in regelmäßigen 

Abständen in Form von mikrobiologischen Trinkwasseruntersuchungen überwacht. 

 

Zu Punkt 2: 

Es besteht an jedem Waschbecken die Möglichkeit sich mit einem geeigneten 

Behälter, zu jedem Zeitpunkt, frisches Trinkwasser zu entnehmen. Aufgrund der Tiefe 

bzw. Geometrie der Waschbecken kann es in Einzelfällen vorkommen, dass zum 

Umfüllen von frischem Trinkwasser ein geeigneter Umfüllbehälter benötigt wird. 

Abhilfe könnte in diesen Fällen gegebenenfalls durch einen Wechsel der Armaturen 

geschaffen werden.  

 

Zu Punkt 3: 

Trinkwasserspender müssen ständig sorgsam gereinigt, gepflegt und gewartet 

werden.  

Ist ein Trinkwasserspender einmal verunreinigt, ist er nur mit viel Aufwand und Kosten 

(Spülen, Desinfektion, Beprobung) wieder in einen hygienischen/ unbedenklichen 

Zustand zurück zu versetzen.  



Zudem hat die Erfahrung gezeigt, dass ein einmal verunreinigter Trinkwasserspender 

schnell wieder verunreinigen kann. 

Zu beachten ist auch die Betreiberpflicht sowie der bestimmungsgemäße Betrieb eines 

Trinkwasserspenders. In der Praxis bedeutet dies eine ständige Nutzung (Spülen) 

bzw. die Außer- und Wiederinbetriebnahme bei Nutzungsunterbrechungen in den 

Ferienzeiten der Schule. Hier ist der Betreiber in der Pflicht und muss seiner Fürsorge 

nachkommen.    

Kostenfaktor: 

Bei Wasserspendern gibt es diverse Unterschiede bzgl. Bauart und Anschaffungs-

kosten. 

Eine Marktrecherche hat ergeben, dass Anschaffungskosten eines Gerätes für den 

öffentlichen Einsatz ca. 2.500 € brutto zzgl. Einbau betragen. Die Installation erfordert 

zudem einen vorhandenen Wasseranschluss. Gegebenenfalls sind entsprechende 

Installationsarbeiten an der Trinkwasser-/Abwasserleitung erforderlich. 

Da sich die Anschaffungskosten des Gerätes im Vergleich zu einer Miete innerhalb 

von ca. 2 Jahren bereits amortisiert haben, wird diese Alternative aufgrund der 

Unwirtschaftlichkeit nicht weiter betrachtet.  

Neben Anschaffungskosten kommen Wartungskosten (halbjährige technische 

Wartung) von ca. 320 € pro Jahr und Geräte hinzu. Dies beinhaltet noch nicht die 

tägliche, notwendige Pflege des Gerätes. Diese ist durch eigenes Personal 

sicherzustellen. 

Um sämtliche Schulen flächendeckend mit Trinkwasserspendern auszustatten, geht 

der EGW von mindestens 100 Geräten aus.  

Somit würden folgende Kosten anfallen: 

 einmalige Anschaffungskosten für 100 Geräte     250.000 €  
 einmalige Installation inkl. Wasseranschluss ca.      60.000 € 

     einmalig  310.000 € 

 jährlichen Wartungskosten der Geräte         32.000 €  

 jährliche mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen     10.000 € 
        jährlich   42.000 € 

 

Die Kosten für die Personalaufwendungen zur Pflege sowie der höhere 

Wasserverbrauch ist an dieser Stelle noch nicht kalkuliert. 
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